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RS OGH 1954/6/30 2Ob493/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1954

Norm

TEG §9

TEG §11

Rechtssatz

Die Vermutung nach § 9 Abs 1 erbringt den vollen Beweis für den Todeszeitpunkt. Daher ist § 11 wegen Fehlens seiner

Voraussetzung nicht anwendbar, wenn die in Betracht kommenden Todeszeitpunkte auf Grund dieser Vermutung als

bewiesen gelten.
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